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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das La n desverwa ltu ngsgericht Oberösterreich erkennt durch seine Richterin
Mag. El lmer über die Beschwerde der Überpartei l ichen Plattform für den Erhalt der
Waldfläche bei der TGW Arena (Waldstadion Pasching), vertreten durch Sprecherin
Ruth Kropshofer, Edelmüllerstraße 20, 406I Pasching, gegen den Bescheid der
Bezirkshauptmannschaft Linz-Land vom 17. Juni 2079, GZ: BHLLForst-2Otg-
77OBO/9-VM, betreffend Zurückweisung eines Antrags auf Zuerkennung der
Parteistel lung in einem Rodungsverfahren

zu Recht:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

II .  Gegen diese Entscheidung ist eine Revision zulässig.



Entsche idungsgründe

I. Verfahrensgang:

I .1 .  M i t  per  E-Mai l  übermi t te l tem Schre iben vom 23.  Apr i l  2019,  e rgänz t  durch
d ie  E ingaben per  E-Mai l  vom 16.  lVa i  2019 und 5 .  Jun i  2019,  beant rag te  Ruth
Kropshofer als , ,Sprecherin der Bü rg erin i t iat ive" , .überpartei l iche platt form für den
Erhalt der Waldfläche bei der TGW Arena (Waldstadion pasching)" - neben einer
Betei l igung in einem näher bezeichneten Raumordnungsverfahren - expl izi t  auch
die,,vol le Parteistel lung" der Bü rgerin i t iat ive im forstrechtl ichen Rod u ngsverfa h ren
betreffend die Grundstücke Nr. 17I4/ l  und Nr. I7L6/2, beide KG und Gemeinde
Pasch ing .

Begründet wird die beantragte Zuerkennung der Parteistel lung mit einem Verweis
auf die Garantien der Aa rh us- Konvention.

1.2. Mit Bescheid der Bezirksha u ptma n nschaft Linz Land vom 17. Juni 2019,
GZ: BHLLForst-2O19-71080/9-VM, ( in der Folge: belangte Behörde) wurde der
Antrag mangels Legit imation als unzulässig zurückgewiesen.

Zusammengefasst wird begründend ausgeführt,  dass sich weder aus der Aarnus-
Konvention noch aus den nationalen Bestimmungen ( insb. aus g 8 AVG ivm
5 19 Abs. 4 Forstgesetz 1975) eine Parteistel lung für eine überpartei l iche platt form
bzw. Bü rgerin i t iat ive in forstrechtl ich e n Verfahren ableiten lasse. Insbesondere sei
Art.  9 Abs. 3 der Aa rh us- Konvention auch nicht unmittelbar anwendbar.

L3. Dagegen r ichtet sich die mit Schrif tsatz vom 3. Jul i  2019 durch Ruth
Kropshofer eingebrachte Beschwerde der , ,überpartei l ichen platt form für den
Erhalt der Waldfläche bei der TGW Arena (Waldstadion pasching)' .  ( in der Forge:
Beschwe rdefü h rerin, Bf).  Es wird die Zuerkennung der parteistel lung beantragt,
sowie die Einleitung eines Vora bentscheid u n gsve rfa h rens angeregt.

In der Beschwerd ebeg rü nd u ng setzt sich die Bf intensiv mit dem Regelungsgehalt
der Aa rh us- Konvention und der dazu ergangenen Rechtsprechung auseinander
und führt zusammengefasst aus, dass eine Umsetzung des Art.  9 Abs. 3 der
Aa rh us- Konvention im Forstrecht noch nicht erfolgt sei und daher erne
Parteistel lung unmittelbar aufgrund der Konventionsbestimmungen bestenen
würde. Die von der belangten Behörde zit ierten Entscheidungen des
ve rwa l tu ngsg erichtshoFs seien durch das zeit l ich später ergangene EuGH-urtei l
vom 20.  Dezember  2077,  C-664/15 ,  n ich t  maßgeb l ich .
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I .4 .  D ie  be langte  Behörde leg te  mi t  Schre iben vom 5 '  Ju l i  2019 '  e inge langt  am

9. Jul i  z}tg, die Beschwerde samt bezughabenden Verfahrensakt dem

La n desve rwa l tu ngsge r icht Oberösterreich zur Entscheidung vor'

I i .  Sachverha l t ,Beweise ,BeweiswÜrd igung:

IL1. Das La ndesverwa ttu ngsgericht Oberösterreich hat Beweis erhoben durch

Einsichtnahme in den von der belangten Behörde vorgelegten Verwaltungsakt und

das Beschwe rdevorbring en.

Die Durchführung etner öffentl ichen mündlichen Verhandlung konnte gemäß

g24AbS.2VwGVGunte rb |e iben ,das ichderen tsche idungsre levan tesachverha | t

bere i t sausdenvorge |eg tenAk tenergabsowieers ich t | i chwar ,dassdurche ine
mündI icheErör te rUnge lneWei te reK|ärungderRechtssachen ich terwar te twerden
konnte.

II .2. Nachstehender entscheid u ngswesentl icher SAC H V E R H A LT steht fest:

Die,,überpartei l iche Plattform für den Erhalt der waldf läche bei der TGW Arena

(WaIds tad ionPasch ing) . . i s t ke ineanerkann teUmwe| to rgan isa t iongemäß

5rgno , .7UVP-G2000 'Ru thKropsho fe r ,Ede |mü l |e rs t raße20 ,406 |Pasch ing '
ir i t t  als,,Sprecherin" der überpartei l ichen Plattform auf. In den an die belangte

Behörde gerichteten Schreiben wird die Überpartei l lche Plattform auch als

,,8ü rgerin i t iat ive" bezeichnet'

Durch die,,sprecherin. '  Ruth Kropshofer wird ausdrück|ich die Zuerkennung der

,,vol len parteistel lung'.  der.,Bürgerinit iat ive",,Überpartel l ichen Plattform für den

Erha | tderWa|d f lächebe iderTGWArena(Walds tad ionPasch ing) ' . im
Rodungsver fahrenbet re f fendderGrundstücke |7 t4 / IundL7t6 /2 ,be ideKGund
Gemeinde Pasching, beantragt '

I I .3 .Derun te rPunk t I I .2 . fes tges te | | teSachverha | te rgabs ichausdenUnte r
punkt I .  erwähnten schrif tstücken vol lständig und wid erspruchsfrei.  Dass es sich

bei der Bf um keine anerkannte u mweltorganisation gemäß 5 19 Abs' 7 uvP-G

2000 hande|t,  War überdies auch aus der für jedermann öffent| ich im Internet auf

der seite des Bundeministeriums für Nachhalt igkeit  und Tourismus

( < bmnt.gv. at lu mwe lt lbetr ieb l-u mweltsch utz uvp/uvp/a nerken n u ng-uo '  htm l> )

abrufbaren ,,Liste der anerkannten u mweltorganisationen" (stand 26'08'2019)

ersichtl ich.
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I I I .  Rech t l i cheBeur te i l unq :

I I I . 1 .  Maßqeb l i che  Rech tsq  ru  nd  l agen

IIL 1.1.  Die im g egenstä n dl ichen Verfahren zentralen Best immungen des Forst-
gesetzes 1975 (ForstG 1975).  lauten wie folgt :

,,Rodu ng
5 17, (1) Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche oer
Waldkul tur (Rodung) ist  verboten.
(2) Unbeschadet der Best immungen des Abs- 1 kann die Behörde eine Bewi l l igung zur
Rodung ertei len, wenn ein besonderes öf fent l iches Interesse an der Erhal tunq dieser Fläche

i] : ,*"  

t  n icht entsesensteht '

Rod ungsverfa h ren
5 19. (1) Zur Einbr ingung eines Antrags auf Rodungsbewi l l igung sind berech gt:

1.  der Waldeigentü mer,

2.  der an der zur Rodung beantragten Waldf läche dingl ich oder obl igator isch Berecht igte
in Ausübung seines Rechtes unter Nachweis der Zust immung des Waldeigentü mers,

3.  die zur Wahrnehmung der öf fent l ichen Interessen im Sinne des E 17 Abs. 3
Zuständigen,

4. in den Fäl len des 5 20 Abs. 2 auch die Agrarbehörde,

5. in den Fäl len von Rodungen für Anlagen zur Erzeugung, For ei tung, Vertei lung und
Speicherung von Energjeträgern die Unternehmen, die solche Anlagen betreioen,
soweit  zu ihren Gunsten enteignet werden kann oder Lei tungsrechte begründet werden
können, vorbehalt l ich der Zust immung des gemäß Z 3 Zuständigen,

6. in den Fäl len von Rodungen für Eisenbahnzwecke die Inhaber von Konzessionen gemäß
S 14 Abs. 1 des Eise n bah ngesetzes 1957, BGBI.  Nr.  60, oder gemäß g 25 des
Sei lba h ngesetzes 2003, BGBI.  I  Nr.  103.

t . . .1
(4) Parteien im Sinne des g B AVG sind:
1.  die Antragsberecht igten im Sinn des Abs. 1 im Umfang ihres Antragsrechtes,
2.  der an der zur Rodung beantragten Waldf läche dingl ich Berecht igte,
3.  der Berg ba u berecht igte,  soweit  er auf der zur Rodung beantragten waldf läche nacn

den bergrecht l ichen vorschr i f ten zum Aufsuchen oder Gewinnen berqfreier oder
bundeseigener mineral ischer Rohstoffe befugt ist ,

4.  der Eigentümer und der dingl ich Berecht igte der an die zur Rodung beantragten
Waldf läche angrenzenden Waldf lächen, wobei g 14 Abs.3 zweiter Halbsatz zu
berücksicht igen ist ,  und

5. das zuständige lYi l i tärkommando, wenn sich das verfahren auf waldf lächen bezieht,  d ie
der s icherung der Verteidigu ngswirku ng von Anlagen der Landesverteidigung dienen.

(5) Im Rodu ngsverfahren sind
1. die cemeinde, in der die zur Rodung beantragte Fläche l iegt,  zur Wahrnehmung von

ört l ichen öffent l ichen Interessen und

Seite 4 von 16



2. die Behörden, die in diesem Verfahren zur Wahrnehmung sonst iger öf fent l icher
Interessen berufen sind,

zu hören.

t . . .1"

I I I .1 .2 .  Das  Übere inkommen von Aarhus  über  den Zugang zu  In fo rmat ionen,  d ie
Öffentl ich keitsbetei l ig u ng an Entsch eid u n gsverfa h ren und den Zugang zu
Gerichten in Umweltangelegenheiten samt Erklärung, BGBI. I I I  Nr. 88/2005, ( in
der Folge kurz: Aarhus-Konvention, AK) bestimmt auszugsweise wie folgt:

,,Artikel 2
Beg riffsbestimmu ngen

Im Sinne dieses Ubereinkommens

t . .  . l
4. bedeutet, ,Öffent l ichkei f '  e ine oder mehrere natür l iche oderjur ist ische Personen und, in
Übereinst immung mit  den in nerstaat l ichen Rechtsvorsch r i f ten oder der in nerstaat l ichen
Praxis,  deren Vereinigungen, Organisat ionen oder Gruppen;

5. bedeutet ,,betroffene Offentlichkeil' die von umweltbezogenen Entscheid u ngsverfa h ren
betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit
mit  e jnem Interesse daran; im Sinne dieser Begri f fsbest immung haben N ichtreg ieru ngs-
organisat ionen, die s ich für den Umweltschutz einsetzen und al le nach in nerstaat l ichem
Recht gel tenden Voraussetzungen erfül len, ein Interesse

t . . .1
Art ikel  6

Offent l ichkei tsbetei l igung an Entscheidungen über best immte Tät igkei ten

,,(1) Jede Vertragspartei
a) wendet diesen Art ikel  bei  Entscheidungen darüber an, ob die in Anhang I
aufgeführten geplanten Tät igkei ten zugelassen werden ;
b) wendet diesen Art ikel  in Übereinst immung mit  ihrem jn nerstaat l ichen Recht auch
bei Entscheidungen über nicht in Anhang I  aufgeführte geplante Tät igkei ten an, die eine
erhebl iche Auswirkung auf die Umwelt  haben können. Zu diesem Zweck best immen die
Vertragspa r teien, ob dieser Art lkel  Anwendung auf eine derart ige geplante Tät igkei t  f indeU
c)  t . . . l

(2) t . . .1

Art ikel  9
Zugang zu Gerichten

t . . .1
(2) lede Vertragspartei  stel l t  im Rahmen ihrer in nerstaat l ichen Rechtsvorsch r i f ten sicher,
dass 14 iLg l ieder der betrof fenen Öffenl . l ichkei t ,
a) die ein ausreichendes Interesse haben oder al ternat iv
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b) eine Rechtsver letzu ng gel tend machen, sofern das Verwa l tu ngsprozessrecht einer
Vertragspartei  d ies als Voraussetzung erfordert ,

Zugang zu einem ÜberprÜfu ngsverfa h ren vor einem Gericht und/oder einer anderen
auf gesetzl icher Grundrage geschaffenen unabhängigen und unpartei ischen Ste e haoen,
um die mater iel l -  recht l iche und verfahrensrecht l iche Rechtmäßigkei t  von Entscheidungen,
Handlungen oder unterrassungen anzufechten, für die Art iker 6 und -  sofern dies nacn oem
iewei l igen in nerstaat l ichen Recht vorgesehen ist  und unbeschadet des Absatzes 3 ,
sonst ige einschlägige Best immungen dieses übereinkommens qetten.

was als ausreichendes Interesse und ars Rechtsverretzu ng gir t ,  best immt sich nacn
den Erfordernissen innerstaa ichen Rechts und im Einklang mit  dem ziel ,  der betrof fenen
Öffent l ichkei t  im Rahmen dieses übereinkommens einen weiten zugang zu Gerichten zu
gewähren. Zu diesem Zweck gi l t  das Interesse jeder nichtstaat l ichen organlsat ion, welche
die in Art ikel  2 Nummer 5 genannten Voraussetzungen erfüI t ,  ars ausreichend im sinne
des Buchstaben a'  Derart ige organisat ionen gerten auch ars Träger von Rechten, die im
Sinne des Buchstaben b ver letzt  werden können.

t . .  .1

(3) zusätzl ich und unbeschadet der in den Absätzen 1 und 2 genannten
Ü berprüfu ngsverfa h ren stellt jede Vertragspartei sicher, dass Mitglieder der öffentlichkeit,
sofern sie etwaige in ihrem innerstaauichen Recht festgeregte Kriterien erfü|en, Zugang
zu verwa rtu ngsbehörd r ichen oder ger ichf l ichen Verfahren haben, um die von
Privatpersonen und Behörden vorgenommenen Handlungen und begangenen
unter lassungen anzufechten, die gegen umwertbezogene Best immunqen ihres
innerstaat l  ichen Rechts verstoßen,
t . .  t "

I I I '2. Hat die berangte Behörde - wie konkret erforgt - den Antrag der Bf auf
Zuerkennung der Parteistel lung zurückgewiesen, dann ist , ,Sache,. des
Beschwerdeverfa h ren s vor dem La ndesverwa rtu n gsgericht oberösterreich
aussch l ieß l i ch  d ie  "Rechtmäßigke i t  d ieser  zurückweisung"  (vg l .  dazu d ie  s tänd ige
Rsp. des VwGH, s etwa für viele 18.12.20L4, 2OI4/O7/0002, 0003). Sache oes
vorl iegenden verfahrens ist daher ausschl ießl ich die Frage, ob die sachl iche
( inha l t l i che)  Behandrung des  Ant rags  der  B f ,  der  expr iz i t  au f  d ie  Zuerkennung der
Parteistel lung für die,,überpartei l iche platt form für den Erhalt der waldf läche bei
der TGW Arena (Waldstadion pasching). '  im entsprechenden Rod u nqsverfa h ren
lautet, zu Recht verweigert wurde,

II I .3'  5 9 AVG bestimmt, dass die persönriche Rechts- und Handrungsfähigkeit
von Betei l igten - sofern in den Ve rwa l tu n gsvorsch r i f ten nicht anderes bestimmt ist- nach den Vorschrif ten des bürgerl ichen Rechts zu beurtei len ist.  Damit wird die
prozessuale Rechts- und Handlungsfähigkeit an die m ateriel lrechtl iche Rechts_ und
Handlungsfähigkeit geknüpft.  Es girt  der Grundsatz, dass die Rechtsfä h ig keit ,  die
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parteifähigkeit und die Handlungsfähigkeit die Pro2essfä h ig keit  begrÜnden.

(vgl.  zu g 9 AVG für viele Hengstschläger/Leeb,5 9 insb' Rz 7 ff  mwN)

I I I .3 .1 .  Be i  der  gegenständ l ichen, ,P la t t fo rm"  hande l t  es  s ich  um ke ine  ju r is t i sche

person ( insb .  um ke inen vere in  nach dem Vere insG) ,  d ie  nach den a l lgemeinen

Grundsätzen der österreich ischen Rechtsordnung als selbständiger Zurechnungs-

punkt von Rechten und Pfl ichten in Frage kommen würde. Auch das ForstG (v91.

zum Rodungsverfahren insb. die Regelung des s 19 Abs. 4 leg cit)  räumt derart igen

Personengruppen kein selbständiges, von ihren Mitgl iedern losgelöstes materiel les

Recht oder Verfahrensrecht ein, aus der sich eine (part iel le) Rechts- und

Parteifähigkeit im forstrechtl ichen Rod u ngsverfa h ren ableiten l ieße (vgl.  insb. auch

zur ausschl ießl ich in einem UVP-Verfahren möglichen Gründung einer rechts-

fähigen ,,  Bü rg erin i t iat ive", sh. Punkt I I I .3.2.4.).  Es besteht somit auch keine

eingeschränkte Parteifähigkeit auf Grund der maßgeblichen verwaltungsvor-

schrif ten. Einer Pe rso nen meh rheit,  wie sie die Bf ist,  kommt somit weder nach den

Vorschrif ten des bürgerl ichen Rechts, noch aus den Verwa ltu ngsvorsch r i f ten eine

Rechts- und Parteifäh igkeit zu.

II I .3.2. Daran ändert sich auch unter Berücksichtig u ng der Vorgaben aus der

Aa rh us- Konvention (AK), die als gemischtes völkerrechtl ich es Übereinkommen

auch Bestandtei l  der un ionsrechtsord n u ng und von deren wirku ngsa nspruch

u mfasst ist,  nichts.

I I I .3 .2 .1 .  So rege l t  der  o f tma ls  auch a ls , ,3 .  säu le"  beze ichnete  Ar t .  9  der  Aarhus-

Konvention das ,,  Rechtssch utzregim e"; mithin den Zugang der öffentl ichkeit zu

(gerichtl ichen) Ü berprüfu ngsverfa h ren. Dabei stel l t  das Verfahren nach Art.9

Abs. 2 AK auf die Überprüfung von unter Art.  6 der Konvention fal lende

umwel tbezogene Entsche idungen,  Hand lungen oder  un ter lassungen durch  d ie

,,betroffene öffentl ichkeit* ab, während Art.  9 Abs. 3 leg cit  hingegen für Mitgl ieder

der , ,öffentl ichkeit" einen Zugang zu Ü berprüfu ngsve rfa h ren zum Zweck der

Bekämpfung von Verstößen gegen (nationales) Umweltrecht vorsieht '

Während Art.9 Abs. 2 AK somit eine Überprüfungsmöglichkeit umweltbezogener

Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen im sinne des Art.  6 leg cit

ver langt  und dadurch  Vorgaben der  Konvent ion  se lbs t  -  m i th in  Te i len  der  2 .  Säu le

( = Betei l igung der ÖFfentl ichkeit an gewissen umweltbezogenen Entscheidungs-

verfahren) * zum Durchbruch verhelfen wil l ,  sieht Art.  9 Abs. 3 davon unbeschadet

einen Zugang zu ve rwa l tu ngsbehörd l ichen oder gerichtl ichen Verfahren zum

Zweck der Bekämpfung von Verstößen gegen nationales umweltrecht durch
privatpersonen oder Behörden vor. Art.  9 Abs. 2 und Abs. 3 AK legen - wohl

aufgrund ihrer verschiedenen Ziele - auch u ntersch ied l iche Anforderungen an

einen derart igen Gerichtszugang fest: zwar weisen beide Absätze Paral lelen auf,

indem sie bestimmten Personen bzw. Personengruppen die Möglichkeit zur

Einleitung eines Ü berprüfu ngsve rfa h rens gegen staatl iches (und privates) Tun
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bzw^ unterlassen in umwertbezogenen Angelegenheiten einräumen, jedoch gibt
es auch gravierende unterschiede vor al lem hinsich ich Inhalt und Determinie-
rungsgrao.

Die wesentl ichsten inhalf l ichen unterschiede zwischen den Bestimmungen des
Art. 9 Abs' 2 AK und jenen des Art.  9 Abs. 3 reg cit  l iegen in der
Anfechtu ngsleg i t im ation, dem Anfechtu ngsgegensta nd sowie der Ausgestartung
des Überprüfungsverfahrens selbst, ob eine Entscheidung bzw. ein Verfahren
daher unter Art.  9 Abs. 2 oder Abs. 3 der Konvention fäl l t ,  kann daher durcnaus
von maßgeblicher Bedeutung sein (vgr. näher zu den unterschieden von
Art. 9 Abs. 2 und 3 AK für viele Bachl, Die [betroffene] öffenilichkeit im uVp-
Verfahren l2OI5l,93 ff  mwN).

Auch sei an dieser stel le überdies darauf hingewiesen. dass die Konvention
grundsätzl ich str ikt zwischen einer Betei l igung an ernem u mweltrelevanten
Verfahren selbst (Vorgaben der 2. säule) und einer ( nachträg l ichen ) gerichtl ichen
Überprüfung der letzt l ich getroffenen Entscheidu ng (en ) in einem derarugen
Verfahren (3. Säule) unterscheidet; vgl.  dazu wiederum ausführl ich für viete
Forster in En nöckl/N iederh u ber (Hrsg), Jahrbuch umweltrecht 2016, 182 [183];
Bachl, Die [betroffene] öffentl ichkeit im uVp-Verfahren [2015], 347 ff  mwN; Bacht
in Baumgartner (Hrsg), Jahrbuch öffentr iches Recht 2016, 25g 1265 ff l  mwN). wie
der EuGH in der auch von der Bf mehrfach zit ierten Rs protect (2o.r2.2or7 ,
c-664/r5, insb Rz 59 ff)  zur österreich ischen Rechtslage festhält,  würde etwa rm
Bereich des Art.  9 Abs. 3 AK ein nachträgriches Anfechtu n gsrecht grundsätzrich
ausre ichen.  Ar t .  9  Abs .3  AK ver langt  inso fern  nur  e tnen en tsprechenoen
Rechtsschutz, aber nicht zwingend eine vorherige Betei l igung, wenn der
Rechtsschutz dadurch nicht ineff izient wird. Eine verfahrensbetei l igung ist somit
aber nur bzw. dennoch insoweit erforderrich, als sie nach nationarem verfahrens-
recht - wie bei der parteistelung nach g B AVG - zwingende voraussetzunq ernes
Anfechtu n g srechts ist.

Im geg enstä nd l ichen Fal l  begehrt die Bf ohnedies ausdrückl ich die Zuerkennung
der Parteistel lung in einem verfahren nach dem Forstgesetz 1975 - und somit eine
umfassende Betei l igung während dem Verfahren samt Beschwerd eleq i t imation.

rrr '3.2.2' Für die Anwendbarkeit der Bestimmung des Art.  9 Abs. 2 reg cit  ist es -
wie bereits zuvor dargeregt - maßgebrich, ob der Anwendungsbereich des Aft.  6
der Konvention eröffnet ist.  zwischen Art.  6 und Art.  9 Abs. 2 des übereinkommens
besteh t  inso fern  e in  enger  Zusammenhanq:

Ist eine Entscheidung vom Anwend u n gsbereich des Art.  6 AK erfasst, ist auch oer
Anwendungsbereich des Art.  9 Abs. 2 AK eröffnet (diese Abhängigkeit oes
An sp ru chsgege nsta ndes des Art.  9 Abs. 2 AK von der Anwendbarkeit des Art.  6
leg cit  betonend etwa EuGH 08.11.2016, c-243/rs fLesoochranärske zoskupenre
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VLK II l ,  Rz 56 f bzw. 2O.12.2017, C-664/t5 [Protect Natur-, Arten- und

La n dsch aftssch utz U mweltorganisationl Rz 38; vgl.  diesbezüglich ebenfal ls die

Mittei lung der Kommission vom 28.04.2017 Über den Zugang zu Gerichten in

Umweltangelegenheiten, Cl2O17l 26L6 f inal,  2I f f ;  s dazu etwa auch VwGH

27 .O9.2Or8 ,  Ro 2015/06 /0008) .

Es sei an dieser Stel le - da in der Beschwerde darauf ausdrückl ich Bezug

genommen wi rd  -  nur  der  Vo l l s tänd igke i t  ha lber  darau f  h ingewiesen,  dass  n ich t

nur  be i  in  Anhang I  der  Konvent ion  exp l i z i t  genannten  Genehmigungs-

entscheidungen die öffentl ich keitsbete i l ig u ngsbestim m u ngen des Art '  6 Abs' 2 f f

leg cit  Anwendung zu f inden haben (= Fal l  des Art.  6 Abs. 1 l i t  a leg cit) .  Vielmehr

erklärt Art.  6 Abs. 1 l i t  b AK die Öffentl ichkeitsbetei l igu ngsbestim mungen des

Art. 6 Abs. 2 f f  AK auch bei Entscheidungen über Tätigkeiten für anwendbar, die

n ich t  im Anhang I  au fgezäh l t  werden,  aber  dennoch erheb l iche  Auswi rkungen au f

die Umwelt haben können. Wo sich diese ,,  Erheb l ich keitsschwe l le" bei nicht in

Anhang I aufgel isteten Vorhaben exakt befindet und welche Maßnahmen bzw.

Verfahren daher davon erfasst sind, l iegt im relat iv weiten aber auch nicht gänzl ich

unbegrenzten Beurtei lungsspielraum der Ve rtragspa rteie n, die grundsätzl ich die

entsprechenden nationalen Regelungen zur Umsetzung zu treffen haben (vgl.  dazu

näher etwa Epiney ua, Aa rh us- Konvention - Handkommentar [2017] Art.  6

Rz 16 ff  mwN; Bacht, Die [betroffene] Öffentl ichkeit im UVP-Verfahren [2015]
63 f).  Darunter fal len aber jedenfal ls etwa im Rahmen von Art.  6 Abs. 3 FFH-RL

er lassene Entsche idungen;  mi th in , ,Naturver t räg l i chke i tsprü fungen"  (vg l .  EuGH

08.11.2016.  C-243/15  [Lesoochranärske  zoskupen ie  VLK]  ECLI :EU:C:2016:838,

Rz 56 und 57 sowie EuGH 20.12.2017, C-664/t5 [Protect Nature-, Arten- und

Landschaf tsschutz  Umwel to rgan isa t ion l  ECLI :EU:C:2017:987,  Rz  38) .

Dass beim gegenständlichen fo rstrechtl ich en Rodungsverfahren die dem
( begrenzten) Beurtei l  un gsspielrau m der umsetzungsverpfl  ichteten Vertra gspartei

unterl iegende,,Erheblichkeitsschwelle" überschrit ten wäre, und dieses daher ein

umweltbezogenes Entscheid u ngsverfa h ren im Sinne des Art.  6 Abs. l  l i t  b AK

dars te l len  würde,  i s t  n ich t  ind iz ie r t .  E ine  Anwendbarke i t  des  Ar t .6  AK und somi t

eine Maßgeblichkeit des Art.  9 Abs. 2 AK ist daher im ve rfa h rensgegenstä nd l ichen

Fa l l  g rundsätz l i ch ,  we i l  es  s ich  weder  um in  Anhang I  AK genanntes ,  noch e in  d ie

Erh eb l ich keitsschwelle des Abs. l  l i t  b ü bersch reiten des Vorhaben handelt,  zu

vernelnen.

Eine für die Wahrnehmung des Rechtsschutzes nach dem österreich ische m

Verfahrensrecht grundsätzl ich (dh bei mangelnder materien gesetzl ich er Sonder-

regelung) erforderl iche Parteistel lung wäre daher der Bf im forstrechtl ichen

Rod u ngsverfa h ren wohl, wenn überhaupt, dann nur aufgrund der Vorgaben des

Art. 9 Abs. 3 AK einzuräumen. Dieser sieht iedoch wiederum für die Vertrags-
parteien einen relat iv weiten U msetzungsspielraum vor. Somit haben im Bereich

des Art. 9 Abs. 3 der Aa rh us- Konvention lediglich ,,Mitglieder der Öffenttichkeit',
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,$ofern sie etwaige in ihrem in nerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfülten,,,
die entsprechenden ü berprüfu ngsrechte. Demnach kommt dieser Bestimmung ars
solche auch keinesfarrs eine unmitterbare wirkung zu (vgr. E,GH 20.r2.2or7,
C-664/75, Protect, EucH 8.3.201I, C- 240/Og, Lesoochranarske zoskupenie).

Es ist somit zwar durchaus zutreffend, dass - wie von der Bf vorgebracnt -
Art.  9 Abs. 3 AK in mancherrei Hinsicht,,weitea'ausgestartet ist,  ars Art.  9 Abs.2
leg cit .  so etwa, wenn im Bereich der gerichtl ichen Kontrol le des Art.  9 Abs. 2 AK
nur die , ,betroffene öffenfl ichkeit",  [die darüber hinaus noch weitere
voraussetzungen (Geltendmachung eines ausreichenden Interesses oder
Rechtsverletzu ng ) erfü|en mussl eine ü berp rüfu ngsm ögrich keit  haben muss,
wohingegen Art.  9 Abs. 3 AK eine überprüfung durch die breite , ,öffentl ich keit . .
verlangt. Dieses Ü berp rüfu n gsrecht wird jedoch insofern wiederum erwas
eingrenzt bzw' den ve rtragspa rteien ein Gesta rtungsspierra u m einräumt, ars diese
Personen eben ,,etwaige in ihrem innerstaaÜichen Recht festgeregte Kriterien" zu
erfül len haben. Dieser Umsetzungsspierraum darf zwar wiederum nicht zu weit
verstanden werden. so dürfen die voraussetzungen nicht zu streng sein und hat
die Klagslegit imation somit die Regel und nicht die Ausnahme darzustelren. Das in
Art '  9 Abs. 3 AK vorgesehene Recht, einen Rechtsbeherf einzuregen, würde erwa
ausgehöhlt,  wenn durch im in nersta at l ich en Recht festgelegte Kriterien bestimmte
Kategorien der , ,Mitgl ieder der öffentl ich keif . ,  erst recht der , ,betrofrenen
ÖFfe nt l ich keif ' ,  der Zugang zu den cerichten gänzrich verwehrt würde. Aber oer
EuGH betonte bereits mehrfach, dass Art.  9 Abs.3 Aa rh us- Konvention keine
unbedingte und hinreichend genaue verpfr ichtung enthärt,  die die rechuiche
Situation Einzelner unmitterbar regern könnte (vgr. EuGH 08.03.2011, c-24o/og,
Lesoochranarske zoskupenie; 13.0r.2015, c- orl  L2p bis c-4o3/12L Verenigung
Mil ieudefensie; c-4o4/r2p und c-405/r2p, st icht ing Natuur en Mir ieu; vwGH
26'11'2or5, Ra 2or5/o7/0055). Daraus forgt, dass die Rechtstei lung der Bf zur
Gewährleistung von Vorschrif ten des umwertrechtes ars Verfa h renspa rteijedenfal ls nicht unmittelbar aus A.t.  9 Abs. 3 Aa rh us- Konvention ableitbar ist (vgl.
in diesem dazu etwa auch VwGH 25.O4.2OLg, Ra 2OI8/07/O4tO).

II I .3'2.3. Aber serbst wenn das gegenständriche vorhaben unter Art,  9 Abs. 3 der
Konvention fä|t ,  ist für die Frage der parteiste|ung der Bf in einem nationaren
forstrechtl ich en Verfahren daraus nichts gewonnen. Viermehr ist retztr ich sogar die
Frage, ob es sich dabei um ein unter Art.  9 Abs. 2 oder Art.  g Abs. 3 der Konvention
fal lendes Verfahren handert,  bereits aufgrund forgender überregungen zum
zentralen Begrif f  der,,(betroffenen) öffentr ich keit . .  und den hierbei bestehenden
Ausg esta l tu n gsvorbeha l t  der Vertra gspa rteien unerheblich.

I I I .3 '2 .3 .1 '  D ie  Konvent ion  en tsche ide t  g rundsätz r ich  zwischen zwe i  Gruppen der
Öffentl ichkeit:  der,,öffentl ichkeit" einerseits sowie der,,betroffenen öffentl ichkeit. ,
andererseits. Der öffend ich keitsbeg r i f f  der AK wird in Art.  2 z 4 leg cit  definiert
und ist sehr weit.  Er umfasst greichermaßen natürr iche und jurist ische personen

Sei te 10 von 16



sowie, ,,in übereinstimmung mit der innerstaatlichen Rechtsvorschriften bzw.

Praxis", auch darüber hinaus deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen

ohne eigene Rechtspersön lichkeit (,,any person principle"). Die ,,betroffene

öffentl ichkeit" (Art.  2 Z 5) bi ldet eine Untergruppe der , ,Öffentl ich ke i t".  Die

..Betroffenheit vom.' bzw. das,,Interesse am" umweltbezogenen Entscheidungs-

verfahren tr i t t  als qual i f iz ierendes Merkmal hinzu. wobei N ichtreg ieru ngs-

organisationen mit Einsatz fÜr den umweltschutz und Erfül lung al ler (etwaiger)

,,nach innerstaatlichem Recht geltende Voraussetzungen" jedenfalls der

betroff.enen öffentl ichkeit angehören, da bei ihnen gemäß Art.  2 Z 5 letzfer

Halbsatz ex lege ein derart iges Interesse vermutet wird, wenn sie sich für den

Umweltschutz einsetzt und al le sonstigen nationalen Voraussetzungen erfül l t .

(vgl.  zum öffentl ich keitsbeg r i f f  der Aa rh u s- Konvention bzw. zur,,Sonderstel lung"

von Umwelt-NGOs für viele etwa Epiney ua, Aa rh us- Konve ntion [2017]'  Art.  2

Rz 27 ff  mwN sowie Forster in Ennöckl/Niederhuber (Hrsg), Jahrbuch umweltrecht

2016, I82 t186 ff l ) .  Derart ige N ichtreg ieru n g so rga n isat ionen werden daher

entsprechend privi legiert;  insb. sind sie auch jedenfal ls in Verfahren nach Art.  9

Abs.2 der Konvention rechtssch utzleg i t im iert (vgl.  die letzten beiden sätze in

Ar t9Abs2AK) .  In  Ar t .9  Abs .  3  AK w i rd  zwar  -  anders  a ls  in  Ar t .9  Abs .  2  -  n i ch t

expl izi t  auf diese Umwelt-NGOs Bezug genommen, jedoch spätestens nach der

EuGH- Entscheidung vom 20.12.2OI7 in der Rs C-664/15,,Protect" ist klar, dass

diese jedenfal ls auch diesem Ötfentl ich keitskreis angehören müssen. So äußerte

sich der Gerichtshof zum Gestaltungsspielraum der Vertragspa rteien etwa in Rz 48

wie folgt:
, ,Der Ausdruck ,etwaige in ihrem in nerstaatl ichen Recht festgelegte Kriterien' in Art.  9

Abs. 3 des übereinkommens von Aarhus bedeutet zwar, dass die lY i tgl iedstaaten bei der
Durchführung dieser Bestimmung einen Gestaltu ngsspielrau m behalten. Kri terien, die
derart streng sind, dass es für umweltorgan isationen praktisch unmöglich ist,  Handlungen
und Unter lassungen im S inne von Ar t .  9  Abs .3  des  Übere inkommens von Aarhus

anzufechten, sind aber nicht zulässig".

Den Vertragsstaaten - und folgl ich dem öste rreich ischen M ateriengesetzg eber -

steht es aber somit bereits entsprechend der Legaldefinit ion der , ,betroffenen
ÖFfentl ichkeif '  (Art.  2 Z 5 AK) offen, gewisse nationale Erfordernisse für das

Vorl iegen einer,,Umwelt-NGO" im Sinne der Aa rh us- Konvention vorzusehen. Ihnen

kommt hierbei jedoch ledigl ich beschränktes Ermessen zu, da die nationalen

Erfordernisse mit den Prinzipien der Aa rh u s- Konvention ( insb. dem der Konvention

innewohnenden Grundsatz eines ,,wide access to iust ice") im Einklang stehen

müssen. Es dürfen somit innerhalb dieser Schranken nur objektive. die Rechts-

ausübung nicht übermäßig erschwerende Voraussetzungen für derart ige NGOs

vorgesehen werden (vgl.  etwa Ebbesson ua, The Aarhus Convention: An

lmplementation Guide2 [2013] 48 f).  Der nationale Gesetzgeber hat sich in

Österreich für das System eines,,Vorab-Zulassungsverfahrens" entschieden und

sieht als , ,Umwelt-NGOs" iSd Art.  2 Z 5 AK (auch außerhalb von UVP-Verfahren)

grundsätzl ich solche Vereinigungen an, die bereits zuvor 9emäß I 19 Abs. 7 UVP-
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G 2000 bescheidmäßig anerkannt wurden. Die ,,nach in nerstaatlichem Recht
geltenden voraussetzu ngen" sind insofern die Anerkennung nach s 19 Abs. 7 uVp-
G 2000 (diese die österreich ischen Kriterien wurden vom verwa l tu ngsgerichtshof
im Übrigen als u n io n srechtsko nform beurteiru vgr. etwa vwGH L7.o2.zoL6,
Ro2016/04/ooor). Derart ige anerkannte umweltorganisation fal len somit
unstreitig unter den Begriff ,,betroffene öffentlich keit'. im sinne von Art. 2 z s AK
und sind entsprechend zu beteir igen bzw. ü berprüfungsreg i t im iert.  Dies wuroe
auch vom EuGH in der Rs profecf bestät igt,  wenn sich dieser darin ganz konkret
auf die nach dem nationaren uvp-G 2000 anerkannten umwertorganisaronen
bezieht und diese ars , ,umwert-NGo" gemäß Art.  2 z 5 AK anerkennt bzw.
quali f iz iert (EUGH 2O.12.2OL7, C-664/L5, protect, Rz 39).

Gegenständlich verfügt die Bfjedoch nicht über eine bescheidmäßige Anerkennung
gemäß g 19 Abs. 7 UVp-c. Die Bf ist somit,  da sie nicht gemäß g 19 Abs. 7 UVp-
G 2000 als umwertorganisation anerkannt ist,  gerade keine derart ige von der
Aa rh us- Konvention privi legierte,,Nichtregierungsorganrsation mit Einsatz für oen
umweltschutz". Da sie aber keine die Voraussetzungen des Art.  z 25 AK erfürrende
u mwe ltsch utzorga n isat ion ist,  vermag die Bf auch keine entsprechenoe
Klagemög l ich keit  vor einem Gericht bzw. die dafür mangers entsprechenoer
ausdrückl ich andersrautender gesetzricher Bestimmungen notwendige vorherrge
Parteistel lung in einem Verwa rtu ngsve rfa hren aus den Bestimmungen der
Aa rh us- Konvention unter verweis auf die umwert-NGos zu garantierenden Rechte
ableiten; dies unabhängig, ob es sich um ein Verfahren nach Art.  9 Abs. 2 ooer
Abs.  3  AK hande l t .
Anders als von der Bf dargeste[t,  verrangt der EuGH in der Rs protect auch qeraoe
nicht, dass sämtl ichen Mitgl iedern der (betroffenen) öffentr ichkeit (unmiiteroar
aufgrund der Konvention) eine ste|ung ars partei rn nationaren umwertverfahren
einzuräumen wäre. Dies geht auch in keiner der von der Bf zi t ierten in Forge der
Rs Profecf ergangenen Entscheidungen des Verwa ltu ngsgerichtshofs (VwGH
25.O4.2O19,  Ra 2018/070380,  28 .03 .2018,  Ra 2OIS/O7I0152 uvm.)  he .vor .  Da es
sich bei der Bf somit jedenfa|s um keine.,umwertorganisation, '  handert,  war auf
die weiteren diesbezügrichen Vorbringen der Bf, insb. auch zur dazu ergangenen
Rechtsprechung des EuGH (insb. in der von der Bf mehrrach zit ieften Rs,,protect..
grng es - wie bereits ausführrich dargeregt - um anerkannte umwertorganisa_
tionen) bzw. des verwa rtu n gsgerichtshofs nicht weiter einzuqehen.

I I I .3 .2 '3 .2 .  Be i  der  B f  hander t  es  s ich  aber  auch um ke ine  andere  na tür r i che  ooerjurist ische Person, die gegebenenfaIs unter den ,,  öffentr ich keitsbeg r i f f '  der
Konvention subsumiert werden könnte. Viermehr handert es sich um eine ohne
rechtl icher Grundrage zusammengeschrossene Gruppe natürr icher personen (vgr.
bereits die Ausführungen unter punkt I IL3.1). Derart igen Gruppen kommt aoer
selbst unter Berücksichtig u ng der Vorgaben aus der Aa rh us- Konvention rm
forstrechtl iche n Rod u ngsverfa h ren keine eigenständige Rechtspersön r ich ke i t  zu.
Denn selbst, wenn die Bf sich in ihren Anträgen serbst ars , ,  Bü rgerin i t iat ive,,
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bezeichnet, handelt es sich bei ihr gerade nicht um eine,,Bürgerinit iat ive" im Sinne

des UVP-G 2000: Denn eine Bü rg erin i t iat ive gemäß $ 19 Abs. 4 UVP-G 2000 stel l t

einen Zusammenschluss von natürl ichen Personen dar, die zum Zeitpunkt der

Unte rs tü tzung  e iner  S te l lungnahme gemäß I9  Abs .5  UVP-G 2000  in  der

Standortgemeinde oder in einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für

Gemeinderatswa hlen wahlberechtigt waren. Diese Vereinigung wird somit erst bei

Erfül lung der im UVP-G 2000 zu ihrer Konsti tuierung vorgesehene Voraus-

setzungen (rechtzeit ig eingebrachte, entsprechend durch die Unterschrif ten von
physischen Personen unterstützte Stel lungnahme) für ein konkretes Verfahren

nach dem UVP-G 2000 rechtl ich existent. Sie ist jedoch aufgrund des zwingenden

Konnexes mit einer schri f t l ichen Stel lungnahme zu einer konkreten Umwelt-
verträg l ich keitse rklä ru ng jeweils ein , ,ad-hoc-Zusa m menschluss" natürl icher

Personen, der nur für UVP-Verfahren möglich und insofern nur in diesem
rechtsfähig ist.  Folgl ich fal len daher Bü rgerin i t iat ive n (vorausgesetzt ihrer

wirksamen Gründung in einem UvP-Verfahren) zwar unter den (betroffenen)

Öffentl ich keitsbeg r i f f  der Konvention und sind entsprechend daran zu betei l igen
bzw. diesbezüglich ü berprüfu ngsleg i t im iert (vgl.  dazu etwa Bachl, Die Ibetroffene]
Öffentl ichkeit im UVP-Verfahren [2015], 237 ff ;  zur dies seit  2018 ebenfal ls

bes tä t igenden Rsp des  VwGH 27.09 .2018,  Ro 2015/06 /0008 bzw.  30 .01 .2019,
Ro 2Ot7 /06/0025; zum Ausgesta l tu ngsvorbeha l t  der Ve rtra gspa rteien und der

Rechtsnatur von ,,  Bü rgerin i t iat iven" s insb. auch Forster in En n öckl/N iederh u ber
(Hrsg), Jahrbuch Umweltrecht 2016, t82 [192 f]) .  Außerhalb von UVP-Verfahren
ist die Gründung einer BÜ rgerin i t iat ive aber in der nationalen Rechtsordnung nicht
vorgesehen. Der nationale Gesetzgeber hat auch nicht, notwendigerweise im

Hinbl ick auf die Aa rh us- Ko nvention die Rahmenbedingungen für deren rechtl iche
Existenz zu schaffen. Insofern kann die Gründung einer rechtsfähigen
Bü rgerin i t ia t ive - da hier eben der bereits zuvor dargelegte Ausfü h ru ngsvorbe ha l t
der Veftragsparteien besteht, der das gerade nicht ausschl ießt, dass verschiedene
Betei l igungsformen in unterschiedl ichen Verfahrensarten vorgesehen werden (dh

Mitwirkung einer , ,  Bü rgerin i t iat ive" in UVP-Verfahren, nicht aber bspw in
naturschutz- oder fo rstrechtl ichen Verfahren) - auch nicht unmittelbar aufgrund
der Aarhus-Konvention erfolgen. Ein als , ,  Bü rg erin i t iat ive" bezeichneter, loser
Zusammenschluss mehrerer Personen hat somit in forstrechtl ich en Rodungs-
verfahren - insb. da es sich gerade nicht um ein Verfahren nach dem UVP-G 2000
handelt -  keine Rechts persön l ich keit .

I IL3.3. Da somit aber der als , ,Überpartei l iche Plattform für den Erhalt der
Waldflächen bei der TGW Arena (Waldstadion Pasching)" bezeichneten
Personengruppe weder nach den nationalen gesetzl ichen Bestimmungen noch bei
Berücksichtig u n g der Implikationen der Aa rh us- Konvention eine Rechts-
persönl ichkeit zukommt, erfolgte die Zurückweisung des in deren Namen
erhobenen Antrags zu Recht. Es war spruchgemäß zu entscheiden.
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I I I .3.4. Der Anregung der Bf ein Vora bentscheidu ngsverfa h ren beim EuGH
einzuleiten, wird nicht nachgekommen, da nach Auffassung des erkennenden
Gerichts bei Berü cksichtig u ng der bisher zur Aa rh us- Konvention ergangenen
Rechtsprechung des Gerichshofs keine seitens des EuGH zu klärenden Zweifel an
der  Aus legung der  Bes t immungen der  Konvent ion  im H inb l i ck  au f  d ie  im
vorl iegenden Verfahren zentralen Fragen bestehen.

II I .4. Der Vol lständigkeit halber sei an dieser Stel le noch darauf hingewiesen. dass
es bei a ntragsbed ü rf t igen Verwa rtu n gsa kten (wie etwa eines Antrags auf
Parteistel lung) grundsätzl ich unzulässig ist,  entgegen dem erklärten wil len eines
Einschreiters dem Begehren eine Deutung zu geben, die aus dem wortraut des
Begehrens nicht unmittelbar erschlossen werden kann. Es ist im g ege nstä ndl ichen
Fall  daher davon auszugehen, dass der in Frage stehende Antrag bzw. die gegen
die behördl iche Entscheidung darüber eingebrachte Beschwerde zweifelsfrei der
,,Überpartei l ichen Plattform für den Erhalt der waldf läche bei der TGW Arena
(waldstadion Pasching)" zuzurechnen ist.  weder der worUaut des Antrags ( in den
schrif t l ichen Anbringen wurde jeweils ausdrückl ich wie folgt ausgeführt:  , , In diesem
verfahren beantragt die Bü rgerin itiative auf Grund der Aarhus-Konvention vo e
Parteistellu ng" ), noch des Beschwe rdesch riftsatzes (die Beschwerde wurde
ebenfal ls - da auch ausdrückrich an mehreren Ste|en des schrif tsatzes ats
Beschwerdefü h rer angeführt - von der ,,ü berpa rteirichen prattform für den Erhart
der waldfläche bei der TGW Arena (waldstadion pasching),, erhoben und lediglich
von der , ,sprecherin" Ruth Kropshofer für diese unterfeft igt) keinen Zweifel
darüber entstehen, in wessen Namen (nämlich der überpartei l ichen platt form) der
Antrag und die Beschwerde eingebracht wurde. Nach dem diesbezügrich
eindeutigen wort laut der schri f tsätze bietet dies somit auch keinen Anhaltspunkt
für die Annahme, die sprecherin habe den Antrag bzw. die Beschwerde (auch) im
eigenen Namen eingebracht. Der objektiv erkennbare wort laut lässt keinen
Zweifel darüber, dass die Sprecherin redigrich FüR die bezeichnete prattform
einschr i t t  und  n ich t  auch im e igenen Namen.

IV. Zulässigkeit der ordentl ichen Revision :

Die ordentl iche Revision ist zulässig, da die im gegenstä nd r ichen Verfahren
Tentrale Frage der parteistelung einer,,Bürgerinit iat ive. '  oA bzw. deren Recnts-
und Handlungsfähigkeit in einem Rodungsverfa h ren nach dem Forstgesetz rgTs
(ForstG 1975) eine Rechtsfrage von grundsätzl icher Bedeutung im sinne des
Art. 133 Abs. 4 B VG darstelt :  so ist zwar der wortraut der nationaren gesetzricnen
Bestimmungen diesbezüglich eindeutig und exist iert auch bereits eine ent_
sprechende und die aktuelen Eu G H- Entscheid u ngen ( insb. die Rs c-664115)
berücksichtige nde Rechtsprechung des Verwa rtu n gsgerichtshofs zu den Vorgaben
der Aa rh us- Konvention bezüglich der Rechtsstel lung von U mweltorqan isationen
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und auch Einzelpersonen. Jedoch ist im Fall  von derart , , losen" Zusammen-
schlüssen von Bürgern im Hinbl ick auf ein forstrechtl ich es Rod u ngsverfa h ren und
insbesondere in Hinbl ick auf die Vorgaben aus der Aa rh us- Ko nvention von einer -

zumindest soweit ersichtl ich - noch nicht durch die Rechtsprechung des
Ve rwa l tu n gsgerichtsh ofs geklärten Rechtsfrage mit über den Einzelfal l
h inausgehender  Bedeutung auszugehen.

Rech tsmi t te lbe lehrung

Gegen diese Entscheidung besteht innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der
Zustel lung die lVöglichkeit der Erhebung einer Beschwerde beim Verfassungs-
gerichtshof und/oder einer ordentl ichen Revision beim Verwa ltu n gsgerichtshof.
Eine Beschwerde an den Verfassu ng sgerichtshof ist unmittelbar bei diesem
einzubringen, eine Revision an den Verwa ltu n gsgerichtshof beim Landes-
verwa l tu ngsge r icht Oberösterreich. Die Abfassung und die Einbringung einer
Beschwerde bzw. einer Revision müssen durch einen bevol lm ächtigten Rechts-
anwalt bzw. eine bevol lmächtigte Rechtsanwält in erfolgen. Für die Beschwerde
bzw. Revision ist eine Eingabengebühr von je 24O Euro zu entr ichten. Sie haben
die Möglichkeit,  auf die Revision beim Ve rwa l tu n gsgerichtshof und die Beschwerde
beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass
eine Revision an den Ve rwa l tu ng sgerichtshof und eine Beschwerde an den
Verfassu ng sge r ichtshof nicht mehr erhoben werden kann. Ein Verzicht ist
schri f t l ich bekanntzugeben oder zu Protokol l  zu erklären. Wurde der Verzicht nicht
von einem berufsmäßigen Pa rteienvertreter oder im Beisein eines solchen
abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schrif t l ich oder zur Niederschrif t
widerrufen werden.

H inwe is

Verfahrenshi l fe für das Beschwe rdeverfa h ren vor dem Verfa ssungsgerichtshof ist
einer Partei zur Gänze oder zum Teil  zu bewil l igen, wenn die Partei außerstande
ist,  die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des
notwendigen Unterhalts zu bestreiten und die beabsichtigte Rechtsve rfolg u ng oder
Rechtsverteid ig u n g nicht als offenbar mutwil l ig oder aussichtslos erscheint.
Einer jur ist ischen Person oder einem sonstigen parteifähigen Gebilde ist die
Verfahrenshi l fe zu bewil l igen, wenn die zur Führung des Verfahrens erforderl ichen
Mittel weder von ihr/ ihm noch von den an der Führung des Verfahrens
wirtschaft l ich Betei l igten aufgebracht werden können, und die beabsichtigte
Rechtsverfo lg u ng oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwil l ig oder
aussichtslos erscheint; das gleiche gi l t  für ein behördl ich bestel l tes Organ oder
einen gesetzl ichen Vertreter, die für eine Vermögensmasse auftreten, wenn die
zur Führung des Verfahrens erforderl ichen Mittel weder aus der Vermögensmasse
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noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaft l ich Betei l igten aufgebracht
werden können.
Ein Antrag auf Verfahrenshi l fe ist innerhalb der Rechtsm it telfr ist berm
Verfassungsgerichtshof einzubrin gen.

Verfahrenshi l fe für das Revisionsverfa h ren vor dem verwa l tu ngsgerichtshof ist
einer Partei zur Gänze oder zum Teil  zu bewil l igen, wenn die partei außerstande
ist,  die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtig u ng des
notwendigen Unterha l ts zu bestreiten.
Einer jur ist ischen Person oder einem sonstigen parteifähigen Gebilde ist die
Verfahrenshi l fe zu bewil l igen, wenn die zur Führung des Verfahrens erforderl icnen
Mittel weder von ihr/ ihm noch von den an der Führung des Verfahrens
wirtschaft l ich Betei l igten aufgebracht werden können; das gleiche gi l t  für ein
behördl ich bestel l tes Organ oder einen gesetzl ichen Vertreter, die für erne
Vermögensmasse auftreten, wenn die zur Führung des Verfahrens erforderl ichen
Mittel weder aus der Vermögensmasse noch von den an der Führung des
Verfahrens wirtschaft l ich Betei l igten aufgebracht werden können.
Ein Antrag auf Verfahrenshi l fe ist innerhalb der Rechts m it telfr ist beim
La ndesverwa ltu n gsg ericht Oberösterreich einzubringen.

Ergeht an:
1.7 Überpartei l iche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der TGW Arena

(Waldstadion Pasching), z.H. Ruth Kropshofer, Edelmüllerstraße 20,
4061 Pasch inq

2. Bezirkshauptmannschaft Linz Land, Kärtnerstraße 16,4O2l Linzi
zu  GZ:  BH LLFors t -2019-71080
Anlage:  Ak t

La ndesverwa ltu ngsge r icht Oberösterreich

Mag.  E l lmer

Hinweis:
Dieses Dokument  wurde amtss ignier t .  In format ionen zur  Prüfung der  e lekt ronischen Signatur  und
des Ausdrucks finden Sie unter: W-WtrylU{g--@C.g!-atlDeqc_Cruht_ t tUI. Informationen zum
Datenschutz finden Sie unter: www.lvwq eeqgv.at/Ser]li l lDatenseh ulz nlttejLu_ng.
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